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Evangelische Teilhabe hıstorischen Episkopat?

Die Promulgation des Okumenismus-Dekrets des /weıten Vatikanischen Konzıils
jJahrte sıch 1m November 2004 FÄBE 4() Mal und miıt ıhm dıe ökumenische ezep-
t107N des „Dialog“-Begriffs. Seltsam, da{fß INan diesem Begriff 1n den VOLAUSSCHANSC-
HE  a} Jahrzehnten ökumenischer Bewegung aum begegnet war! Man redete ohl
VO „Konferenzen“, „Kommıissıonen“ un! „Unionsverhandlungen“, auch VO  =

„Lehrgesprächen“ ber der Begrift „Dialog  c  9 der 1n den heutigen theologischen
und ökumenischen Lexika Spalten tüllt, WT damals 1Ur eın bekanntes,
sechsbändıges theologisches Handwörterbuch! dıe Bezeichnung für eiıne „ge1st-
ıch musıkalische Gattung 1mM Drama des Mıttelalters“.

Dialog un: Konsens

„Dialog* das wurde damals nach dem Konzıil einem der orofßen ökumenischen
Stichworte. Das War nıcht LLUT eın auswechselbares Wort tür „Konferenz“, „Kom-
mıssıon“ oder „Verhandlung“. „Dialoz. das WTr erheblich mehr. Es W ar 1ne
Methode, ein methodologisches Programm. „Dialog als Methode“, autete das
Thema eıner theologisch-philosophischen Konsultatıon, die jener Zeıt, 1968, 1n
Straßburg stattfand.

Martın Buber hatte bereıts 1n den 1930er Jahren geze1gt, W 4S „Dialog“ oder „das
Dialogische“ sel, treilich ohne damıt schon 1i1ne breitere Offentlichkeit erreichen.
Es WTr für ıh dıe prımäre orm personaler Kommunikatıion, der Kommunikation
zwischen AIch“ und ”Du“, gekennzeichnet durch eıne Handvoll paraphrasıerender
Begriffe W1€e „Oftenheıt“ ür den anderen 1n seiınem Andersseın, „Hörbereıtschaft“,
„Wechselseitigkeit“, „Bereıitschaft, sıch 1in rage stellen lassen“, „Achtung“ VOI der
Überzeugung des anderen verbunden MmMIt der „Ireue“ ZARHE eıgenen Überzeugung.

Diese orm der Kommunikatıon schien, damals 1n den 1960er Jahren, pertekt 1n
die geistige Landschaft des estens Padssclhl, 1n 1ne pluralıstische Welt un!
Gesellschatt, in der verschiedene weltanschauliche, relig1Ööse un polıtische AN=-
schauungen nebeneıinander exıstiıerten, ohne da{fß eiıne \A@) ıhnen eınen privilegierten
Status beanspruchen konnte. Was Wunder, da{fß der Begriff „Dialog“ schnell
eiınem Lieblingsbegriff miıt eiınem geradezu magıschen Klang wurde. Ich erinnere
mich, da{fß I1a  . 1969 wenı1gstens siıeben 1n verschiedenen Ländern und Sprachen C1-

scheinende Zeitschriften zählen konnte, die dieses Wort 1n ıhrem Namen trugen.
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Das Okumenismus-Dekret des /weıten Vatikanums W ar der Text, der diesen
Begrıiff 1ın die ökumenische Bewegung eintührte un:! ıhn zugleich dem Ziel dieser
ewegung, der Verständigung un: Einheit zwıschen den gEeLrENNLEN Kirchen
zuordnete. Dabe1 wurde W1€ VO  a selbst der Gedanke der bloßen „Kommunikatıon“
durch den tradıtionelleren un! ohl auch konkreteren Gedanken des Konsenses
präzısıert, Ja EerSsSetzZt Di1e zusammentassende Darstellung un: Analyse der
bilateralen ökumenischen Dialoge, die eLwa VO 967/ in orofßer Zahl einsetzten
un mı1t NCr WAarteler Kraft un: Schnelligkeit einem breiten Sektor der öku-
menıschen ewegung wurden, konstatierte darum 100674 un treffend:

„Wıe verschıeden auch immer dıe spezifischen Zielsetzungen bılateraler Dialoge se1n
mOgen, teilen S1€e doch alle die Überzeugung, da der Dialog sıch darauf richtet, eınen
ONSsSeENS erarbeıten.c '

Dialog als Suche ach Konsens un: Konsens als Voraussetzung un!: rmOg-
lıichung kirchlicher FEinheit das W arlr 1ne ökumenische Methode. Es Wrlr beileibe
nıcht die einzZ1ge. Die ökumenische ewegung hat auf ıhrem Weg ach der Art
dieses eges gefragt, und CS vab 1ne Reihe verschiedener methodologischer
Optionen, die ıch jer nıcht CM rauche. ber die Suche nach theologischem
Konsens, ach „Lehrkonsens“ W alr un:! blieb 1ıne der wichtigsten Optionen, die der
Tradition unNnseTreTrT Kırchen entsprach und die VO  - vielen als der ökumenische „KO-
nıgsweg” betrachtet wurde, auch wenn CS ımmer wıeder Bestreitungen dessen
kam, WwW1e€e das heute 7zume1lst abfällıe gebrauche Wort „Konsensökumene“ zeıgt.

Dieses Rıngen Konsens 1St nıcht unfruchtbar un ergebnislos geblieben, S()11=

dern hat In der 'lat beachtlichen Ergebnissen geführt: 1n der Rechttertigungs-
Irage, 1n der rage ach dem Verständnis VO Abendmahl oder Eucharıstıe, auch
1mM Amtsverständnıis, WenNn AB  = VO estimmten Ausformungen des kirchlichen
Amtes einmal absieht.

Okumenischer Konsens als „diıfferenzierter Konsens“

Nun 1St dabe]l freilich VO Anfang spürbar geworden, da{fß der abstrakte Konsens-
Begriff ZUr Bezeichnung oder Charakterisierung des jeweılıgen Dialogertrags nıcht
recht pafßte Er schien sıch sträuben se1ıne Anwendung auf die erzielten
Verständigungen. Denn der abstrakte Konsens-Begritf hat 1U  — eiınmal eın inneres,
e1in logisches etfälle h1n ZUuUr Uniformiuität, ZUur völlıgen Gleichtörmigkeıt un Kon-
gruchz der Überzeugungen un Aussagen. 7Zu solch einem gleichsam monoli:thi-
schen Konsens W arlr CS jedoch 1n den genannten un: auch anderen Problemteldern
fast n1ı€e gekommen.

Was aber Wr dann 1n den Dialogen erreicht? Waren CS bloße „Annäherungen“,
bloße „Konvergenzen  P  7 1i1ne zeitlang gebrauchte 1L1all diesen Begritt, eLwa 1 Blick
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auf die SOZCNANNLTLEN „ Kıma Erklärungen In anderen Dialogtexten gvebrauchte I1a
den Konsens Begriftft LLUT Hınzufügung VO  - Attrıbuten, die ıh niher qualifi-
ZIEItEN,; un sprach VO „Konsens der Sache VO ‚substantıellen
Übereinstimmung oder VO „Grundkonsens

In jeder dieser Bezeichnungen 11 darum, da die erreichte Verständigung
oder Übereinstimmung ı dem, W as INnan SCINCINSAM als dıe eigentliche „Sache“, die
„Substanz“ den „Grundgehalt“ bıslang kontroversen Lehrüberzeugung CI-
achtete otfen blieb un: Raum bot für verbleibende Verschiedenheiten Verschie-
denheiten der Lehrgestalt der Schwerpunktsetzung, der Begrifflichkeit OTaus-

DESELZL da{ß diese Verschiedenheiten die erreichte Übereinstimmung der „‚Sache
selbst nıcht mehr rage stellten Was innerhalb des Radıius solchen Ver-
ständıgung weıterhın Verschiedenheiten blieb verlor kraft der Übereinstim-
ILLULLS der „‚Sache selbst trennende Schärfe un: wurde „legitimer
„zulässiger Verschiedenheit

Es dauerte CINLSC eıt bıs dann die Formel VO „dıfferenzierten Konsens gebil-
det wurde un:! sıch ökumenisch einbürgerte* Als Formel hatte SIC gegenüber den
anderen erwähnten Bezeichnungen WIC „Konsens der Sache „substantielle
Übereinstimmung oder „Grundkonsens den entschiedenen Vorteıil da{fß S1IC U
das aussprach W as g1NS das Zusammen un: dıe Zuordnung VO Konsens
un Dıiıtferenz

Dabe] wollte diese Formel VO „dıfferenzierten Konsens keineswegs 1er
(1 dıie ZUr Eıinheıit oder Zzur Gemeinschaft ertorderliche Verständigung 1L1UT partıell
erreicht un: darum Dialog och bıs vollen un echten, VOI ]JeS-
lıcher Verschiedenheit entkeimten Konsens weıtergetrieben werden. Dıi1e Dialoge

vielmehr der Überzeugung, da damıt der ZUE Einheit ertorderliche Konsens
tatsächlich erreicht SCI1 un: nıcht notwendigerweise weıtergetrieben werden

Der Dıialog über die Rechtfertigung un die Ausarbeıtung der „Gemeıiunsamen
Erklärung ZUur Rechtfertigungslehre der Ort dem sıch dıe Reflexion un
auch die Auseinandersetzung ber diese Struktur des ökumeniıschen Konsenses be-
sonders verdichtete DiIiese GemeLlnsame Erklärung stellte sıch Ja bıs ihren Aut-
bau hıneın als 1116 lange, sıebengliedrige Kette VO „dıfferenzierten Einzelkon-
SCI1ISCI1 dar un WT die Gemelnsame Erklärung als ebentfalls der
Ausdruck „dıfferenzierten Konsenses MI1 den Worten der Erklärung selbst

„Konsenses den Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre dessen
Licht dıe verbleibenden Unterschiede der Sprache, der theologischen Ausge-
staltung und der Akzentsetzung des Rechtfertigungsverständnisses tragbar sınd“

Ich mich WIC der Kommıissıon der dıe zweımalıge Überarbeitung
der GemeLlnsamen Erklärung oblag, ZW E1 Mıtglieder, C1MN lutherisches un:! CI17 katho-
ısches Mıtglied der Legıtimıitat un Tragfähigkeit solchen Konsenses
zweıtelten Der katholische Teilnehmer ausgerechnet der Vertreter der roömıschen
Glaubenskongregation schien Bedenken vatıkanısche Behörde MI1L-
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A haben Be1 der nächsten Zusammenkunft machte dann
aller Erstaunen seılıne Bedenken nıcht mehr geltend. Man anı annehmen, ıhm WTr

klar geworden, da auch dem katholischen theologischen Denken die Dıitferen-
zıierung 7zwischen abgekürzt ZESAQL D  „res un „verba“ „Sache“ un! „Worten‘)
durchaus W AaTl. Deshalb konnten ZU Beispıel die wıederholten „Declara-
t10nes communes“ der etzten beıden Papste mı1t einzelnen monophysitischen Kır-
chen des (Istens 1975 eben eiınen solchen „dıfferenzierten Konsens“
7A0 Inhalt haben Das heißt S1e erklärten, da{fß 1im Blick auf die christologische
rage 1i1ne volle Einheit 1mM Glauben bestehe, bleibender Verschiedenheıit der
theologischen Ausdruckstormen.

Wıe konnte 1m Konsensbemühen der Dialoge einer solchen Abkehr VO e1-
e abstrakten, monolı:thischen KOHSCHSVCI‘SICÄI](J.HiS kommen un sıch dieser für
Verschiedenheıit offene un:! ıhr Raum gebende Konsensbegriff entwickeln? hne
7 weıtel spielte dabe!1 auch die dialogische Methode selbst un als solche ıne Rolle
die VO ıhr geforderte Offtenheit für den anderen 1ın seinem Andersseıin un die Ach-
tung VOT der Überzeugung des anderen verbunden mı1t der Ireue ZUE: eigenen ber-
ZCUSUNSG. ber dahinter stand wıederum 1i1ne orundlegende Auffassung VO der
FEinheıit der Kırche, die diese FEinheit nıcht als Gleichtörmigkeit begriff, sondern als
„Einheıt 1n Verschiedenheit“ „Eıinheıt, nıcht Unitormität“ (unıty, NOL unıformity)

das W arlr spatestens selt der Weltkonterenz 1n Lausanne (1927 1ne iımmer wıeder
berutfene ökumenische Maxıme, auch wenn die ökumenischen ewegung sıch lange
eıt schwer Lal, dieser Maxıme wirklıch entsprechen.

Diese Maxıme hatte, W1€e sıch 1mM Dialog herausstellte, methodologische Implika-
tionen un methodologische Kraft Das wiırkte sıch dahingehend AUSd, da{fß 1mM
Dialog eıner Korrespondenz zwıischen der Art des Einheitsverständnisses un:!
der Weıse des FEinheitsbemühens kam Eın Bemühen monolithischen Konsens
ware eıner FEinheit 1n Verschiedenheıit inadaquat SCWESCH un: hätte dieses Verständ-
N1S VO  — FEinheit unterlauten. Denn: FEinheit 1n Verschiedenheit annn LLUT durch eınen
ıhr entsprechenden Konsens herbeigeführt werden, also durch eiınen Konsens, der
Raum Afßst für Verschiedenheıiıt.

Die Dialoge sınd diesem Prinzıp gefolgt. Die erzielten Konsense sınd,
bıslang kontroverse Fragen 21Ng, nahezu allesamt „differenzierte Konsense“ So
Wr 1n der Rechtfertigungsirage. So W alr 1mM Dialog ber Abendmahl oder
Fucharistie mıt seınen beiden Schwerpunkten Realpräsenz Christı un! Opfer-
charakter der Messe. So W ar auch 1mM Blick auf einzelne Aspekte des Amts-
verständnisses, eLtwa das Verständnıiıs VO Amt als yöttlicher Stiftung, das Verhältnis
VO  e besonderem Amt und allgemeinem Priestertum oder das Verständnıiıs VO

Ordinatıion.
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Der Dialog ber die Kirche un: ber instıtutionelle kırchliche Gegebenheıten
ber W1€e wichtig und dem Wesen kirchlicher Finheit adäquat auch ımmer das Kon-
ZCDL des ditferenzierten Konsenses 1St;, stellt sıch doch 1m ortgang des V anll-

gelisch-katholischen Dialogs un:! besonders Je mehr sıch ekklesiologischen
Problemen zuwendet dıe rage, ob die Tauglichkeit dieses Konzepts nıcht ıhre
Grenzen stÖöfßt un: stofßen mMu Es 1st die rage: Taugt das Konzept des dıitferen-
zierten Konsenses auch dort, 1m Dialog nıcht mehr T1LULT lehrhafte Fragen,
Fragen der theologischen Überzeugung un:! Auffassung, des gedanklıchen Ver-
stehens un:! Nachvollziehens geht, sondern Ul oraviıerende Verschiedenheiten
institutioneller Art, Struktur gewordene, kırchlichen Gegebenheıten un:
Realıtäten verfestigte Unterschiede? der versagt das Konzept, CS nıcht mehr
TANAT: „Gedanken“ 1ın der ıhnen eigentümlıchen Geschmeıidigkeit geht, sondern

„Sachen“, „Sachverhalte“ MItT ıhrer SANZCH Härte? ‚Leıicht bejieinander wohnen
die Gedanken, doch art 1m Raume stoßen sıch die Sachen,“ Sagt Schillers Wallen-
ste1n.

Ich denke ea dıe Primatsproblematik oder die ebenfalls ungelöste, aber
och drängendere rage des Bischofsamtes MIt iıhren spürbaren Konsequenzen
für die rage evangelısch-katholischer Abendmahlsgemeinschaft oder für die An-
erkennung des vollen Kıircheseins der evangelischen Kırchen. Ist das Konzept des
dıitterenzierten Konsenses Ja der Konsens-Gedanke überhaupt! auf die Verschie-
denheit solch kirchlich-institutioneller Gegebenheiten, Realıitäten un! Sachverhalte
anwendbar oder nıcht?

Gewillß, die rage des Prımats und die des Bischofsamtes liegen durchaus auch auf
der lehrhatten Ebene Es oibt beiım Beispiel des Bischofsamtes leiben auf
katholischer W1€e auf evangelıscher Seılite ıne theologische Aufftfassung, eiıne ‚Lehre“
VO Bischofsamt oder Sal Z allgemeın VO eınem ber den Ortsgemeinden stehen-
den kırchlichen Amt der Leıtung, der „Episkope“, W1€ 11L1all SCIN Sagl Di1e CVANHE-
lısche un die katholische Auffassung VO diesem Amt seınen Funktionen un!
Autgaben, seiınem Verhältnis Zu Gemeindepfarrer oder -priester USW. decken
sıch 1n mancher Hınsıcht, aber S1e unterscheiden sıch auch 1ın wichtigen Punkten
W1€e beispielsweise 1mM Blick auf die Autoriıtät un: Autoritätsausübung dieses Am:
tes Diese „Lehre“ VO Bischofsamt ann und mu{fß$ darum SCHAUSO W1€ andere
Lehrfragen 1m Dıialog erortert werden. Und CS 1St durchaus denkbar, da{fß dabe1
1mM Verständnis CNCS Amtes W1€e einem dıtferenzierten Konsens kommt.

ber dann verlagert sıch dıe rage des Biıschofsamtes. S1e „wıederholt“ sıch
yleichsam auft eiıner Sanz anderen Ebene Und auf dieser Ebene geht nıcht mehr

das Verständnıs, die Auffassung, die Lehre VO Bıschofsamt, sondern geht
die bırchlich-institutionelle Gestalt dieses AÄAmtes Es oyeht dieses Amt als

instıtutionelle kırchliche Realıität un Gegebenheit. Die rage 1mM Dialog beschränkt
sıch dann nıcht mehr aut die rage, WwW1€ WIr dieses Amt gememnsam merstehen. Die
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rage 1St S  Jetzt; ob WIr dieses Amt gemeinsam ‚haben“ „Haben oder nıcht haben,
das 1St 1er die Erage” könnte I1a

Vor diese rage das hat sıch immer wıeder gezeıigt tührt der Dialog Z7W1-
schen evangelıschen oder protestantischen Kirchen un all jenen Kırchen, deren
Selbstverständnıis gehört, den „historischen“ Episkopat, das Bischofsamt 1n
seiner altkirchlichen Gestalt ewahrt haben, nıcht LLUT der römisch-katholischen
Kıiırche un den Ostkırchen, sondern ebenso der anglikanıschen Kırche. Fur keıine
dieser episkopal strukturierten Kırchen würde beim gegenwartıgen Stand der
Dınge genugen, 1m Dialog mıt eiıner evangelischen Kırche einem gemeınsamen
Verständnis des Bischofamtes gelangt se1In. S1e alle Twarten darüber hınaus die
gemeInsamMe Teilhabe hıstorıschen Episkopat, WE denn ZUuiß vollen kırch-
lıchen Gemeiinschaft kommen soll (senau 1er lıegt 1U  — aber eın ökumenisches
Hındernis ErSter Größenordnung.

Gemeinsamkeıt 1m hıstoriıschen Bischofsamt?

Immer wiıieder hat sıch vezeıgt, W1e sehr evangelische oder überhaupt protestan-
tische Kirchen solch einer „Ubernahme“ des historischen Episkopats oder eıner
„Eingliederung“ 1n diesen Episkopat wıderstreben un S1e ablehnen. Denn die
evangelischen Kirchen haben ıhre eıgenen Formen des kircheleitenden Amtes, der
„Episkope“ entwickelt. Im deutschen Luthertum 74400 Beispiel wurde bekanntlich
Anfang des etzten Jahrhunderts nach der langen eıt des landesherrlichen Summ-
epiıskopats das Amt des Bischofs 1ın Gestalt des sogenannten „synodalen Bischofs-
amtes“ un: ohne institutionelle Kontinuıltät un Sukzession An altkırchlichen
Bischotfsamt! wıeder eingeführt. Die meılisten der anderen evangelischen Kıirchen
Deutschlands haben dessen das Amt des Kirchenpräsidenten, ohne da{fß
zwıschen beidem, dem evangelischen Bischof un dem evangelischen Kirchen-
präsıdenten, wesentliche Unterschied bestünden. Und diese orm des kırcheleiten-
den Amtes sallı als Teil evangelisch-kirchlicher Identität, dıe I11Lall nıcht aufgeben
ann und möchte.

Was 11a sıch stattdessen evangelischerseıts zumelıst als Ziel eınes evangelisch-
katholischen Dialogs ber das kircheleitende Amt bzw. das Bischoftfsamt vorstellt,
würde sıch darum auf dıe Ebene der theologischen Verständigung beschränken un
bliebe Zahz 1m Rahmen elines dıtfterenzierten Konsenses. Das heißt Beide Seıten
würden sıch letztendlich iın der FEinsıcht begegnen, da{fß der historische Episkopat
der katholischen Kıirche un: das synodale Bischofs- oder Kirchenpräsıdentenamt
der evangelischen Kirchen ıhrer Verschiedenheıt 1mM Entscheidenden aqu1-
valent sınd un sıch deshalb als legıtıme Formen des kircheleitenden Amtess
seıt1g anerkennen können.

Wechselseitige Anerkennung der kircheleitenden Ämter, aber nıcht Teilhabe
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altkırchlichen Bischofsamt dies ware, urz ZESaART, das evangelischerseits 7zumeıst
tavorisierte Ziel Und das wırd durch einıge€ evangelische Theologen unterstutzt mı1t
dem Argument, die Wıttenberger Retformation habe mi1t dem Neuen Testament
un: mMI1t Hıeronymus Bischof un: Pfarrer als „eIn Dıng“ (Luther) geschen?, habe
ıhre Pftfarrerordination 1mM Grund WI1€e 1nNne Bischotsordination verstanden und voll-

un! habe der altkirchlichen Sıtuation entsprochen, 1n der der Bischof och
der Leıter der Ortsgemeinde W Aar.

Es INAas se1N, da{ß auch einzelne katholische T’heologen eiıne solche LOösung der
Bischofstrage für denkbar halten. ber für die katholische Theologie un: Kıiırche als

SC bliebe e1ine wechselseitige Anerkennung der kırcheleitenden
Amter unzureıichend. Es mu{ vielmehr eiıner Gemeinschaft ım Bischofsamt
kommen. Und das oilt VO den Kirchen des (Jstens einmal gahlzZ abgesehen auch
fu T die anglikanische Kirche 6 Was 1STt CD das den evangelischen Kırchen schwer
macht, Ja S1Ce daran hindert, sıch aut eine Teıilhabe hıstorischen Episkopat e1IN-
zulassen?

Die evangelıschen Vorbehalte gegenüber eiıner Gemeinschaft
1m historischen Bischofsamt

Auf Aq. keinen Fall 1St zumiındest auf lutherischer Seıte 1ne Geringschätzung
des altkiırchlichen Bischofsamtes. Wohl kritisierte dıie Retormatıon estimmte
Aspekte der Ausübung dieses Amtes. ber das Bischofsamt als solches wurde

die lutherischen Bekenntnisschriften mı1t Nachdruck un „ad
posterıtatem“ (für alle nachfolgenden Geschlechter) als WAas „Gutes un Nutz-
bringendes“ veschätzt, das I119  — „üuberaus (summa voluntate)“ bewahren WUr-
de, WEEeNnN denn die Bischöfe die reformatorischen Anliegen duldeten un: bereıt
waren, die evangelischen Pfarrer ordinıeren Vielmehr liegt der rund dafür, 1ne
Teilhabe altkiırchlichen Episkopat abzulehnen, 1n der Befürchtung, damıt werde
die theologische Integrität un! die Identität der evangelischen Kırchen preisgegeben.

Was bedeutet hıer dieser Rekurs auf die evangelısche Integrität un Identität SC
nauer ” Er bedeutet nıcht, die evangelısche Gestalt des kırcheleitenden Amtes se1
den Evangelischen sehr alls Herz vewachsen, da{fß diese Gestalt ıhres kırcheleiten-
den Amtes als solche iınzwischen eiıne Sache geworden ware, mI1t der evangelische
Identität steht un tällt Das 1St das „synodale Bischofsamt“ für die evangelıschen
Kırchen gewilß nıcht.

Di1e evangelischen Bedenken liegen tieter un reichen tatsächlich bıs 1Ns Herz der
evangelıschen Kırchen. 1ne Eıngliederung der evangelıschen Äl'l’lt€l‘ 1n das VO der
katholischen Kırche bewahrte altkirchliche Bischofsamt wiırd eshalb abgelehnt,
weıl diese altkirchliche Gestalt des Bischofsamtes katholischerseits als notwendig
und unabdıngbar für dıe Kirche un: ıhr Sein verstanden wiırd: als notwendıg un
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unverziıchtbar, obwohl diese Gestalt des Bischofsamtes nıcht VOINl Anfang A
mı1t der Stiftung der Kırche gegeben ISt, sondern sıch yeschichtlich gesehen erst

spater eben 1n der Alten Kırche entwickelt hat
(senau 1er SELZEN die evangelischen Bedenken e1IN. Denn W 9AS 1mM Lauf der (SZ82

schichte geworden iSt: ISt. selbst WE dem Beistand des Heılıgen Geilstes
entstand, nıcht ohne das Zutun der Menschen entstanden;: un W 4S auch ımmer

Zutun der Menschen entsteht oder entstanden 1St, kann, WI1e nutzbringend,
gul un wünschenswert 6S auch se1ın INAS, nıcht 1m Sınn als „notwendig
un unabdıngbar“ bewertet werden, weder für das Heiıl der Menschen, noch und
darum oveht beim Bischofsamt für die Kirche als Gemeinnschaft des Heıls [)as
wıderspräche der reinen, VO allem menschlichen Iun un: Werk unabhängigen
Gnadenhaftigkeit VO (sottes Heilshandeln 1n Christus un würde eıl un Kırche
VO Denken und TIun der Menschen abhängig machen.

Damıt 1St 1ne wichtıge Klärung erreıicht: Nıcht das altkirchliche Bischofsamt
als solches, V1  3 dieses Amt als kırchliche Gegebenheıt oder kirchlich-institutionelle
Realıtat geht Es gyeht vielmehr die Bewertung dieses Amtes. Der Unterschied
1st also keineswegs, da{fß Katholiken dieses Bischofsamt wollen un Evangelısche
nıcht wollen. Der Unterschied lıegt 1mM Entscheidenden ıch möchte CI
allein darın, da{fß katholischerseits dieser Gestalt des Amtes Notwendigkeıt un:
Unverzichtbarkeit für die Kirche zugesprochen wiırd, VO evangelischen Christen
dagegen be] aller Wertschätzung des altkirchlichen Bischofsamtes eine solche
Bewertung nıcht nachvollzogen werden kann, weıl für s1e der Glaube dıe Recht-
fertigung allein Christı wiıllen „der Glaubensartıikel, mMI1t dem die Kırche steht
un! $ällt“ dem entgegensteht.

Die rage der Teilhabe altkirchlichen Bischofsamt hat also ach CVaANSC-
ıscher Überzeugung ganz entscheidend mMIt der Rechttertigungslehre Cun, die
als „Lenker un: Rıchter über alle Stücke christlicher Lehre“ (kectOr et iıudex
Oomn1a sCHCIA doctrinarum) ® darüber wacht, da{fß die reine Gnadenhaftigkeıit des
Heıls (das „sola oratia”) un: das „alleın Christı willen“ (das „Propter Chrıistum
solum“) Ja nıcht unterlaufen wırd, sondern vewahrt bleibt auch in der rage des
kırcheleitenden Amtes, des Bischoftsamtes.

Der Rechtfertigungskonsens als „Grundlage“ für den Dialog
ber das Bischofsamt

Der katholisch/evangelisch-lutherische „Konsens 1n den Grundwahrheiten der
Rechtfertigungslehre”“, der 20 Oktober 999 kirchlich-offiziell erklärt wurde,
schliefßt diese umgreitende Kriteriıumstunktion der Rechtfertigungslehre ein Und
AIl Ende der „Gemeıinsamen Erklärung“ wiırd ausdrücklich ZESAQLT, dies gelte eben-
talls 1mM Blick auf dıe 7zwıischen HNISEICH Kirchen och weıter klärenden Fragen
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W1€ anderem „dıe Lehre VO der KircheHarding Meyer  wie unter anderem „die Lehre von der Kirche ... (und) vom Amt“ — also auch vom  Bischofsamt: Das erreichte gemeinsame Verständnis der Rechtfertigungslehre, so  heißt es, biete „eine tragfähige Grundlage“ für die Klärung jener Fragen, und es  wird versichert, daß die beiden Kirchen sich weiterhin bemühen, dieses „gemein-  same Verständnis (von Rechtfertigung) ... in der kirchlichen Lehre und im kirch-  lichen Leben fruchtbar werden zu lassen“ !°.  Die Frage ist darum: Wie kann auf der Grundlage dieses Rechtfertigungskonsen-  ses jene katholisch-evangelische Differenz in der Bewertung des altkirchlichen  Bischofsamtes, die den evangelischen Kirchen eine Teilhabe am historischen  Episkopat verwehrt, so entschärft oder entkräftet werden, daß diese „Bewertungs-  differenz“ niıcht mehr die evangelische Teilhabe am historischen Episkopat ver-  hindert? Besitzt der erreichte Rechtfertigungskonsens tatsächlich — wie es heißt —  die „Tragfähigkeit“, das zuwege zu bringen? Die Antwort auf diese Frage muß  beides einbeziehen, den Inhalt wie die Gestalt des erreichten Rechtfertigungs-  konsenses:  Inhaltlich gesehen geht es darum, daß die bislang trennenden Gegensätze im Ver-  ständnis der Rechtfertigung überwunden und die diesbezüglichen Verwerfungen  gegenstandlos geworden sind. Katholiken und Evangelische teilen miteinander die  Überzeugung von der reinen Gnadenhaftigkeit der allein um Christi willen ge-  schenkten Gerechtigkeit. Das kann nichts anderes heißen, als daß diese Über-  zeugung auch katholischerseits grundsätzlich in keinem anderen Bereich der Lehre  und kirchlichen Ordnung wieder verleugnet werden kann und darf. Hat die evan-  gelische Seite diesbezügliche Fragen oder Zweifel, so wird die katholische Seite sich  bei dem erreichten Rechtfertigungskonsens behaften lassen und Rechenschaft  geben müssen. Aufgrund des erreichten Konsenses in der Rechtfertigung muß es  darum auch aus katholischer Sicht als prinzipiell berechtigt gelten, wenn angesichts  der katholischen Bewertung des altkirchlichen Bischofsamtes als für die Kirche  „notwendig und unverzichtbar“ evangelischerseits kritisch gefragt wird, ob und  wieweit diese Bewertung nicht dem Rechtfertigungskonsens entgegensteht. Und  die katholische Seite wird darauf im Dialog eine Antwort zu geben haben.  Nun hatte aber der Rechtfertigungskonsens zugleich eine bestimmte Gestalt: die  Gestalt eines differenzierten Konsenses, der Raum läßt für Verschiedenheiten und  dennoch ein hinreichender Konsens ist, immer vorausgesetzt daß diese Verschie-  denheiten auf einer Ebene liegen, die abgehoben ist von der Ebene gemeinsam  vertretener Grundwahrheiten und die deshalb Verschiedenheiten sind, die die  gemeinsam bejahten Grundwahrheiten nicht in Frage stellen: Verschiedenheiten  „der Sprache, der theologischen Ausgestaltung und der Akzentsetzung“, so heißt es  in der Rechtfertigungserklärung!!.  252un VO Ämt: also auch VO

Biıschofsamt: Das erreichte yemeınsame Verständnıis der Rechtfertigungslehre,
heißt CDy biete „eıne tragfähige Grundlage“ für dıe Klärung jener Fragen, un
wırd versıichert, da{ß die beiden Kırchen sıch weıterhin bemühen, dieses „gemeın-
SaIinle Verständnis (von Rechtfertigung)Harding Meyer  wie unter anderem „die Lehre von der Kirche ... (und) vom Amt“ — also auch vom  Bischofsamt: Das erreichte gemeinsame Verständnis der Rechtfertigungslehre, so  heißt es, biete „eine tragfähige Grundlage“ für die Klärung jener Fragen, und es  wird versichert, daß die beiden Kirchen sich weiterhin bemühen, dieses „gemein-  same Verständnis (von Rechtfertigung) ... in der kirchlichen Lehre und im kirch-  lichen Leben fruchtbar werden zu lassen“ !°.  Die Frage ist darum: Wie kann auf der Grundlage dieses Rechtfertigungskonsen-  ses jene katholisch-evangelische Differenz in der Bewertung des altkirchlichen  Bischofsamtes, die den evangelischen Kirchen eine Teilhabe am historischen  Episkopat verwehrt, so entschärft oder entkräftet werden, daß diese „Bewertungs-  differenz“ niıcht mehr die evangelische Teilhabe am historischen Episkopat ver-  hindert? Besitzt der erreichte Rechtfertigungskonsens tatsächlich — wie es heißt —  die „Tragfähigkeit“, das zuwege zu bringen? Die Antwort auf diese Frage muß  beides einbeziehen, den Inhalt wie die Gestalt des erreichten Rechtfertigungs-  konsenses:  Inhaltlich gesehen geht es darum, daß die bislang trennenden Gegensätze im Ver-  ständnis der Rechtfertigung überwunden und die diesbezüglichen Verwerfungen  gegenstandlos geworden sind. Katholiken und Evangelische teilen miteinander die  Überzeugung von der reinen Gnadenhaftigkeit der allein um Christi willen ge-  schenkten Gerechtigkeit. Das kann nichts anderes heißen, als daß diese Über-  zeugung auch katholischerseits grundsätzlich in keinem anderen Bereich der Lehre  und kirchlichen Ordnung wieder verleugnet werden kann und darf. Hat die evan-  gelische Seite diesbezügliche Fragen oder Zweifel, so wird die katholische Seite sich  bei dem erreichten Rechtfertigungskonsens behaften lassen und Rechenschaft  geben müssen. Aufgrund des erreichten Konsenses in der Rechtfertigung muß es  darum auch aus katholischer Sicht als prinzipiell berechtigt gelten, wenn angesichts  der katholischen Bewertung des altkirchlichen Bischofsamtes als für die Kirche  „notwendig und unverzichtbar“ evangelischerseits kritisch gefragt wird, ob und  wieweit diese Bewertung nicht dem Rechtfertigungskonsens entgegensteht. Und  die katholische Seite wird darauf im Dialog eine Antwort zu geben haben.  Nun hatte aber der Rechtfertigungskonsens zugleich eine bestimmte Gestalt: die  Gestalt eines differenzierten Konsenses, der Raum läßt für Verschiedenheiten und  dennoch ein hinreichender Konsens ist, immer vorausgesetzt daß diese Verschie-  denheiten auf einer Ebene liegen, die abgehoben ist von der Ebene gemeinsam  vertretener Grundwahrheiten und die deshalb Verschiedenheiten sind, die die  gemeinsam bejahten Grundwahrheiten nicht in Frage stellen: Verschiedenheiten  „der Sprache, der theologischen Ausgestaltung und der Akzentsetzung“, so heißt es  in der Rechtfertigungserklärung!!.  252ın der kırchlichen Lehre un: 1mM kırch-
lıchen Leben truchtbar werden lassen“ L

Dıie rage 1sSt darum: Wıe kann auf der Grundlage dieses Rechtfertigungskonsen-
SCS jene katholisch-evangelische Ditferenz 1n der Bewertung des altkirchlichen
Bıschofsamtes, die den evangelıschen Kırchen 1ne Teıilhabe historischen
Episkopat verwehrt, entschärtft oder entkräftet werden, da{ß diese „Bewertungs-
dıitferenz“ nıcht mehr dıe evangelische Teıilhabe historischen Epıiskopat VOCI-

hındert? Besıitzt der erreichte Rechtfertigungskonsens tatsächlich W1€e heifßt
die „Tragfähigkeit“, das ZUWECSC bringen? Die Antwort aut diese rage mu{
beides einbeziehen, den Inhalt WI1e€e die Gestalt des erreichten Rechtfertigungs-
konsenses:

Inhaltlıch gesehen geht darum, da{fß die bislang trennenden Gegensätze 1m Ver-
ständnıiıs der Rechttfertigung überwunden un:! dıe dıesbezüglichen Verwerfungen
gegenstandlos geworden sind. Katholiken un: Evangelısche teiılen mıteinander die
Überzeugung VO der reinen Gnadenhaftigkeıit der allein u  = Christi wiıllen er
schenkten Gerechtigkeıt. Das annn nıchts anderes heıißen, als da diese ber-
ZCUSUNG auch katholischerseits orundsätzlıch in keinem anderen Bereıich der Lehre
un kırchlichen Ordnung wıeder verleugnet werden annn un dart Hat die Van-

gelische Selite dıiesbezügliche Fragen oder Zweıtel, wırd die katholische Seıte sıch
be1i dem erreichten Rechtfertigungskonsens behaften lassen un: Rechenschaft
geben mussen. Aufgrund des erreichten Konsenses 1n der Rechtfertigung mu{fß
darum auch A4US katholischer Sıcht als prinzıpiell berechtigt gelten, WE angesichts
der katholischen Bewertung des altkirchlichen Bischofsamtes als für die Kırche
„notwendig un! unverzichtbar“ evangelıscherseits krıitisch gefragt wırd, ob und
wıewelt diese Bewertung nıcht dem Rechtfertigungskonsens entgegensteht. Und
dıe katholische Seılite wırd darauf 1mM Dialog eıne Antwort geben haben

Nun hatte 1aber der Rechtfertigungskonsens zugleich 1ne estimmte Gestalt: dıe
Gestalt eınes dıifferenzierten Konsenses, der Raum Alt für Verschiedenheiten un:!
ennoch eın hinreichender Konsens SIE- ımmer VOI'3.USgCSCCZt da{fß diese Verschie-
denheıiten auf eıner Ebene lıegen, die abgehoben 1St VO der Ebene vemeınsam
vertretener Grundwahrheiten un: die deshalb Verschiedenheiten sınd, die die
gemeınsam bejahten Grundwahrheiten nıcht 1n rage stellen: Verschiedenheiten
„der Sprache, der theologischen Ausgestaltung un:! der Akzentsetzung“, heifßt
in der Rechtfertigungserklärung!!.
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(Gemeimsame Teıilhabe AIl historischen Bischofsamt als
„diıfferenzierte Partiızıpation“

Wenn INa  z 1U diesen Rechtftertigungskonsens sowohl in seınem nhalt, als auch
un xerade ın seiner dıifferenzierten un dıtterenzierenden Gestalt 7A60 „Grundlage“
der Verständigungsbemühungen über das Bischofsamt macht, dann stellt sıch die
entscheidende rage, ob 1er nıcht auch 7wWel Ebenen unterscheiden sind: einer-
seiIts die Ebene der kırchlichen Gegebenheit oder kırchlich-institutionellen Wıirk-
ichkeit des altkirchlichen Bischofsamtes un andererseıts die Ebene der Deutung,
Akzentunierung UN Bewertung dieser Gegebenheıit? Kann dıitferenziert werden?
Ist das möglıch un: legitim? Und WEeNnN das W1€ iıch meılne legıtım 1St; iSt: dann
nıcht auch hier d da{fß auf der Ebene der Gegebenheit un Wıirklichkeit dieses
Bischofsamtes Gemeinsamkeit 1n orm gemeınsamer Teilhabe geben kann,
während auf der Ebene der Deutung, der Akzentulerung und der Bewertung dieses
Amtes Verschiedenheiten zulässıg sınd un leiben können, die aber die geme1n-
SAamnle Teilhabe altkirchlichen Bischotsamt weder verhindern noch 1n rage stel-
len?

Dıi1e nachdrückliche Bejahung dieser Fragen 1sSt der Sınn meıner Überlegungen.
S1e WAarnenNn davor, sıch auf beıiden Seiten Maxımaltorderungen oder Maxımal-
lösungen orıentieren 1ın dem Sınn, da dıie evangelıschen Kıiırchen die katholische
Bewertung des altkirchlichen Bischotsamtes übernehmen müßten, oder UMLSC-
kehrt die katholische Kirche die evangelische. Wofür S1€e dessen plädieren, 1St
„dıfferenzierte Partızıpation”, W1€e ıch GCHMNEH möchte: gyemeınsame Teilhabe
Bischofsamt be] verschiedener Deutung, Akzentujerung un! Bewertung dieses
AÄAmtes

Es 1St eın dem dıfferenzierten Konsens aquıvalentes Konzept mı1t dem Unter-
schied, da{ß sıch nıcht prımar W1€e Jenes auf die theologische Verständigung 1n
kontroversen Lehrfragen bezieht, sondern auf die Kontroverse über kırchlich-insti-
tutionelle Wirklichkeiten oder Sachverhalte un! autf dıe dabe1 entscheidende rage,
ob un W1€ Z gemeınsamen Teilhabe, Z gemeınsamen „Partızıpation" die-
SC  e institutionellen Wirklichkeiten kommen ATn [)as Konzept der dıtfferenzierten
Partızıpatiıon 1St ın diesem Sınn eın institutionsbezogenes Aquivalent ZAT ditferen-
zierten Konsens, das Ühnlich auch auf andere kontroverse kirchlich-institutionelle
Gegebenheıten ıch denke ZU Beispiel dıe rage des papstlıchen Prımats
se1ıne Anwendung tinden könnte.

iıne solche differenzierte Partızıpation altkirchlichen Bischoftfsamt würde
ermöglichen, die VO  — katholischer Seıite rwartelte, Ja geforderte un sichtbarer
kirchlicher FEinheit unerläfßliche bıslang aber tehlende Gemeinschaft 1m kırch-
lıchen Amt wıederzugewinnen, jedoch 1n eıner Weıse, dıe für die evangelıschen
Kırchen nıcht dıe Infragestellung ıhres Bekenntnisses ZUT Rechttertigung un damıt
die Infragestellung ihrer Integrität un Identität bedeutet.

253



Harding eyer

Ansätze 7AB% Konzept eıner dıitferenzierten Partızıpatiıon
Ich möchte schliefßßen mıi1t der Versicherung, da{fß$ dieses Konzept der ditferenzierten
Partızıpatiıon keın bloßes Schreibtischprodukt eines ökumenischen Theologen 1ST.
Vielmehr tolgt Lıinıen, gewissermassen Spureh; die sıch 1n dem Verständi-
vungsbemühen zwıischen den verschiedenen Kirchen bereıits un wıederholt ab-
zeichnen. Ich ll 11UT dreı dieser Spuren 1n außerster Kurze CM

[a 1St zunächst eıne sehr alte, aber bedeutsame Spur: Die Apologie der Contessio
Augustana VO 1551 eiıne der lutherischen Bekenntnisschriften, mMi1t ıhrem 14 Ar-
tikel „De Ordıine Ecclesiastico“, T7A eutsch: „Vom Kırchenregiment“, WIr würden
heute CN. Vom kırcheleitenden Amt. Mıt orofßem Nachdruck wiırd dort W1€
schon zıtlert gESaRT.: Nar (d.h die Anhänger der Reformatıion) sınd ZzZu

höchsten gene1gt (summa voluntate), dıe alte Kirchenordnung un: der Bischötfe
Regiment bewahren“: denn diese Institution 1St „ZuL un nutzbringend (bonus
el utilıs)“. Nur ann diese „alte Kırchenordnung“ für I9 nıcht als für das
Sein der Kirche 1mM Sınn Notwendiges un!: Unverzichtbares gelten, weıl
WIr 1n ıhr geschichtlich Gewordenes sehen. Das WTr eın regelrechter, VO der
Apologie der altgläubigen Seıite unterbreiteter „Vorschlag“ un bedeutete nıchts
anderes als gemeınsame Teilhabe altkirchlichen Bıschofsamt, aber be] nNnier-

schiedlicher Bewertung dieses Amtes.
Das 7welıte Beispiel 1St ıne Junge un schon recht breıte Spur. Ich meılne das V all-

gelischerseıts oft kritisıerte katholisch-Ilutherische Dialogdokument „Einheıt VOT

uns  D VO 984 Se1in etzter un: umfangreichster Teıl 1st der Gemeinnschaft 1m kırch-
lıchen Amt, der „Dienstgemeinschaft“ gewıdmet un: kreist 1mM Entscheidenden
die rage einer Gemeinschaft 1mM altkiırchlichen Bischofsamt. Der zentrale Gedanke
ist, da{fß sıch diese Gemeinschaft 1ın eiınem „Prozeißs“ verwirklichen sollte, der sıch
über 1ne längere eıt erstreckt un 1n dessen Verlaut die lutherischen ÄIIlth gleich-
Sa hineinwachsen 1n den altkirchlichen Episkopat. Dennoch, wırd wıederholt
un mı1t Nachdruck DESAZT, bleibt dabe] „eıne ZEWISSE ‚Asymmetrıie‘ 1n der DC-
Naueren Bestimmung des theologischen Stellenwertes des hıstorischen Bischofs-
amtes“. Die „Bedeutung des historischen Bischofsamtes für die Kıirche heifst

weıter wırd VO Lutheranern un Katholiken verschieden gewichtet“, oder:
„Stellenwert un! Bedeutung“ dieses Amtes werden lutherischerseıits An mancher
Hınsıcht anders akzentulert als dıe katholische Auffassung tut  L L uch das läuft
eindeut1g hınaus auf dıfferenzierte Partızıpation.

Drittens 1St eın immer wıeder aufgegriffener Gedanke Kardınal Joseph Ratzıngers
erwähnen. Er ezieht sıch ZW ar nıcht auf das Bischofsamt, sondern auf den

papstliıchen Primat; 1St aber durchaus anwendbar auch auf dıe rage des altkirch-
lıchen Episkopats. In seiınem bekannten Grazer Vortrag VO 1976 ber den
Prımat und dıe Möglıchkeıit seıner Anerkennung durch die Kirchen des (J)stens:
Von katholischer Seıite könnten keine „Maxımaltforderungen“ die orthodoxen
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Kıirche gerichtet werden 1mM Sınn einer „Anerkennung“ des Prımats ED dem vollen
Umftang W1€e S10 S/7Ö definiert wurde“. Sondern: „Rom mu{fß VO (Osten nıcht
mehr anl Primatslehre tordern, als auch 1mM ErSteCN Jahrtausend formuliert un A
ebt wurde.  «13 uch hıer yeht S also vemeınsame, aber Verschiedenheiten
einschließende Teilhabe M eiıner kırchlich-institutionellen Gegebenheit. Sowelılt
dre1 der wichtigeren Spuren, die autf das Konzept der ditferenzierten Partızıpation
hinauslauten.

Nur noch 1ne zugegebenermaßßen rhetorisch gemeınte Frage als allerletzte
Bemerkung: eht be] der „dıfferenzierten Partızıpation“ nıcht eın 1im
menschlichen un gesellschaftlichen Leben ganz „normales“ Phänomen?

Leben WIr denn nıcht alle gvesellschaftlıch un polıtisch mı1t der Tatsache,
da{flß WIr gemeınsam Wırklichkeiten oder Gegebenheiten teilhaben, dıe HSGFE

Gemeıinschaft mıtkonstituieren und mıttragen, und da{ß WIr diese Gegebenheiten
dennoch 1in sehr verschiedener Weıse verstehen un bewerten können? twa be]
HSC LET gemeınsamen Zugehörigkeit einem bestimmten Volk, einer Rasse
oder Zu eiınem Geschlecht? eht 1er nıcht jedesmal die gemeiınsame Teilhabe

eıner Wırklichkeıt, die Gemeinschaft stiftet un: erhält, die aber persönlıch WwW1e
gemeinschaftlich verschieden verstanden, bewertet un gelebt werden kann, ohne
dadurch aufzuhören, gemeınsame un gemeıinschaftsstiftende Teilhabe dieser
Wıirklichkeit seın?

Das oilt auch 1n kırchlicher Hınsıcht. Wıe verschieden 1St 7A8 Beıispıel 1n der (3@e-
meıinschaft lutherischer Kirchen die Bewertung ıhres gemeınsamen Bekenntnisses
un: das Verständnıiıs VO Bekenntnisbindung! Und doch 1St die Gemeinsamkeit 1mM
Bekenntnis für alle lutherischen Kirchen das eigentliche Band ıhrer Gemeinnschaft.
Oder, un das yehört unmıttelbar 1ın die Jjer erorterte Thematik: Wıe verschieden
IST. 1n der Angliıkanischen Gemeinnschaft die ekklesiologische Bewertung des hısto-
riıschen Bıschofsamtes, 4A1l dessen Wirklichkeit doch alle anglıkanıschen Kırchen SC
meınsam teılhaben un: das für S1e eın unverzıichtbares Band ıhrer Gememnnschaftt
darstellt! Ich denke die bekannten Differenzierungen 1n der Bewertung dieses
Amites als ZU ‚esse“, ZA DE „bene SSsSe  D oder Z „plene SSsSEe  L3 der Kırche gehörend

Differenzierungen, VO denen I11all heute ZW ar wenıger sprechen scheıint, die
aber auch weıterhın sehr spürbar ex1stleren.

NM  GEN

RC  CGS (Tübingen 1/4
Ehrenström (GGassmann, Contessions 1n dıalogue (Geneva 1975) 137

Vgl azu meılınen Autsatz: Dıie Prägung eiıner Formel. Ursprung Intention, 1n Einheıt ber wıe?
Zur Tragfähigkeit der ökumenischen Formel VO' „dıfferenzıerten ONsens (Freiburg 2165585

(Gemelnmsame Erklärung ZUT Rechtfertigungslehre, Nr. 4 9 1n Dokumente wachsender Übereinstim-
IHNUNS, (Frankfurt 2003 479

255



Hardıng eyer

3 9 23L „Episcopi SCUu pastores” (Bıschötfe der Pfarrer), heifßt wıederhaoalt 1n der Contes-
S10 Augustana, Artikel 7 125: 129) Vgl azu z B Pannenberg, Systematische Theologie 111
(Göttingen 436—441

DDas zeıgt dıe oft gerühmte „Porvooer (Gemehnmsame Erklärung“ VO 19972 zwıschen den anglıka-
nıschen Kırchen Grofßbritanniens un: Irlands und den nordischen und baltıschen lutherischen Kırchen.
Sıe vab sıch miı1t einer bloßen „wechselseıtigen Anerkennung“ der jeweılıgen Bischotsämter nıcht zufrie-
den, sondern schlofß ür die lutherischen Kirchen eın, da S1e sıch „das Zeichen der historischen apOSTLO-
ıschen Sukzession“ sotern s1e och nıcht haben w eigen machen“ (embrace); (Nr. 52 57 In:
Dokumente wachsender Übereinstimmung 173

So die Apologıe der Contess1io Augustana 1ın ihrem Artikel
S Luther, 39 L 205

Dıie Lehre VO der Rechtfertigung ST e1ın unverzichtbares Krıteriıum, das die ZESAMLE Lehre un:
Praxıs der Kırche unablässıg auf Chrıstus hın orlentieren wiıll  F (Gemelmnsame Erklärung Zzur Recht-
tertigungslehre, Nr. 18, 1n Dokumente wachsender Übereinstimmung 4) 474
10 Ebd Nr.

Ebd Nr.
s „Einheıit OT UnSs.. Nr. 9 9 9 9 98
15 Ratzınger, Theologische Prinzıipienlehre (München 20/, 209
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